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311 ftarkem Q3erkehr Dunhaus bewährt haben. S$Diefe 3ementvlatten haben eine (Brühe von

60><85 cm unD eine 6tärke von 7 cm. 29er ‘.Ranb ift 1 cm unterfchnitten. €9ie .?)erftellung

erfolgt aus einer forgfältigen 9Jiifchung von einem Seil ‘Bortlanb5ement auf Drei Seile Riesfanb,

Deffen Riefel höchftens 7 mm ®röf3e haben. £Das ®emifch wirD als fliiffiger EBrei in 3wef:

teilige eiferne ‘Rahmenformen auf ebenen ©aanteinpIattenunterlagen eingefchlemmt unb Die

Oberfeite mit Dem Slineal abgegogen unD mit Dem 9ieibebrett forgfältig abgerieben. SDie €Rahmen

werDen nach eintägiger Girhärtung Der ‘13latten entfernt, Die ‘lälatten nach weiteren 5wei $agen

von Der llnterlage abgenommen unD zur @rhiirtung aufgeftellt. flach fechswöchiger (Erhärtung

können fie gelegt werben. {Die ®elbftleoften Diefer €13latten betragen 2,15 9)?ark. 3ur3eit werben

im Qiigenbetriebe Des 3ngenieurwefens jährlich 100000 qm Diefer ‘J3latten hergeftellt. Sn Den

legten 3ahren finD Daneben größere 58erfuche mit ftark gepref3ten 3ementkunftfteinplatten

gemacht worDen. {Die ‘Blatten koften etwa Das £Dovpelte Der im eigenen Q3etriebe hergeftellten

einfad)en 3ementplatten, fie haben fich aber a15 Dauerhaft unD gut begehbar erwiefen. ®ie

Slegung aller <ßlatten wirD im Qlusf®reibungsverfahren an übernehmer vergeben. ®er

‘Breis Der fertig gelegten €ßlatten einfchliefglich E))iaterials ftellt fiel) für Das Quabratmeter etwa

wie folgt: <2)orlthire=‘ßlatten 12 9Jkarlz, Deutfche 6aanteinvlatten 10 9)iarle, Runftfteinplatten

7 9Jiarlt, 3ementplatten 5 93iarle, 9)?ofailzpflafter 6 9)iark. ®ie ©erftellung unD llnterhaltung

Des %”uf3wegbelages erfolgt ftaatsfeitig. ft)ie Gigentümer Der anliegenben (Siruantücke haben

311 Den 55erftellungskoften Des ‘Blattenbelages einen EBeitrag von 3,60 9Jiark für Das Quabrar

meter su leiften.

®ie Qlufgrabungen im öffentlichen ®runbe

unD ihre Qiegelung.

(£urt 932erckel.

it Dem ©trafgenbau auf Das engfte verknüpft finD Die Qlufgrabungen im öffentlichen

®runDe. %eftimmungen über: folche Qlufgrabungen gab es in 35amburg bereit5 vor

3ahrhunberten.

Sm $ahre 1788 wurDe eine abgeänberte hamburgifche (Baffenorbnung erlaffen, weil bi?

mehrmals ergangenen Q3eroanungen auf Den ®affen, 93iiirkten unD ‘Blü3en noch nicht Den:

ienigen (ßraD Der Sicherheit herbeigeführt hatten, Der in einer wohlgeorbneten ©taDt erwartei

werben konnte. 59er 5 3 Diefer ®affenorbnung enthielt eine iBeftimmung über Sicherung von

‘21ufgrabungen Durch iBretter, Slatten, QBächter unD 2euchten. ‘Diefe Qlufgrabungen wurDen nur

Durch ‘ZIu5befferungsarbeiten an Den QSorfeßen unD an Den %runnenhölaern, worunter bi?

höl5ernen %afferleitungsrohre au verftehen finD, erforberlich‚ war Doch Der 6traf3engruni) in

jener 3eit im allgemeinen noch von 53eitungen frei. S)ie C5traf3enorbnung von 1788 blieb bis

zum {fahre 1881 in Kraft.

Sn Die ®traf3enorbnung von 1881 wurDen keinerlei %eftimmungen über ‘llufgrabungen 1“

Dem öffentlichen ©runb aufgenommen, weil Diefe Dem in Der 3wifd;enz‚eit entftanbenen %flu‘

voli5eigefeß einverleibt waren.

29er große ©amburger 23ranD, Der auf vielen ®ebieten Der Sechnik Steuerungen herbeiffibffb

gab auch Den ‘Zlnftofa, ausgebehntere bauvoli3eiliche unD feuervoliaeiliche %eftimmungen au erlafiefl;

{Die übertragung Diefer lebiglich für Den abgebrannten ®taDtteil gültigen Q3eftimmungefl 01“

Das übrige ®taDtgebiet erfolgte erft nach außerorbentlich langwierigen 'Q5erhanblungen uflb

flämvfen.
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Sn Dem @ntwurf einer allgemeinen €Bauorbnung für Die "ötabt unb %orftabt vom 15. 5)e=

‚;cmber 1845, Der nicht Die 3uftimmung Der erbgefeffenen iBiirgerfchaft erhielt, war in S 72 in

anlehnung an Die 23eftimmungen fiir Den abgebrannten ©tabtteil gefagt:

„erbeiten auf öffentlichem ®runbe Dürfen, fomeit fie nicht etwa am (Sognition Der 35erren

Der Qiauorbnung gehören, von ‘Brivatperfonen ober ‘Berwaltungen nur nach vorher eingeholter

Grlaubnis Der EBaubeputation vorgenommen werben. @s Darf Daher namentlich von nie=

nmnbem 5um 3weck Der ‘Zlnlegung ober <Jieparatur von Rafematten, 2egung ober Qlusbefferung

von cRöhren ober von C5ielen ufw. Das (ßaffenpflafter ober $rottoir aufgebrochen, noch Der

Qirunb aufgegraben werben, ehe nicht eine oorherige ang‚eige Darüber auf Dem 3entralbureau

Der ‘Baubepntation gemacht unb Die (Erlaubnis 5ur 2130rnahme Der ‘llrbeit erteilt ift."

.\jieruus ift zu entnehmen, Daf3 inawifchen Die ‘2lnaahl Der in Den ®traf3engrnnb ein3ubettenben

reitungen bereits eine 33ermehrung, namentlich Durch Die Cöiele‚ erfahren hatte.

©iefer (Entwurf fanb erft im 5ahre 1865 Die (Sienehmigung. ‘

[ ‘Bei Den oerfchiebenen 9ieubearbeitungen Des Q3avpoliaeigefehes ift an Dem QBortlaut Des in

‘ Detracht kommenben Tmragraphen über Die %lrbeiten auf öffentlichem ®runbe wenig geänbert

\ morben.

3m 5 85 Des noch gültigen %auvoli5eigefeßes vom 23. $uni 1882 ift über „‘llrbeiten auf

öffentlichem ©runbe” gefagt:

„Gs Darf Daher namentlich von niemanb 3um 3rveclee Der Qieparatur von Rafematten, £egung

ober Qlusbefferung von <Röhren ober von ®ielen, Qlufftellen von EBauvlanlzen ober $augerüften ufm.

Das ®traf3enpflafter ober Srottoir aufgebrochen, noch Der ®rnnb aufgegraben werben, bevor

Da3u eine fchriftliche (€rlaubnis Der %aubeputation erteilt worben ift.

Sie nachherige Qßieberherftellung Des ®traf3enpflafters ober einer anbern Q3efeftigung Der

3traf;enoberfliid;e Darf nur feitens Der Qiaubeputation gefchehen, unb Der beaiigliche ©runb=

cigcntiimer hat Die ©efamtleoften nach Deren <2lufgabe an erftatten.”

im Die abgeönberte C6traf;enorbnung vom 10. 3uli 1902 wurben mieberum %eftimmungen

über Die Qiufgrabungen aufgenommen, unb 3war weitergehenbe als Die friiheren.

”Der lef. 5 Des 549 Diefer ©trafgenorbnung hat Den %ortlaut:

„3it mit Der Q3enu3ung einer öffentlichen ©traf3e, Deren unterhaltung Der EBaubeputation

obliegt ober von ihr beauffichtigt wirb, ein Qlufbrechen Des ©traf;enpflafters ober Des fl3ürger=

WMS ober eine ?lufgrabung Des 6traf3engrunbes verbunben, fo bebarf es hieran Der (Erlaubnis

Der *Baubeputation. 99er von ihr an erteilenbe Girlaubnisfchein ift 5weclrs ‘llbftempelung sur

Renntnisnahme Der ‘ßoligeibehörbe, unb g‚rvar Dem 5uftiinbigen ‘Boli5eibe5irksbureau, oor=

iulcllcn. EDie nachherige 913ieberherftellung Des 6traf3envflafters ober einer anbern Q3efeftigung

b_er @trafgenoberfliiche Darf nur feitens Der 23aubevutation gefchehen, unb Der be3iigliche ®runb=

eigentümer hat Die ©efamtleoften nach Deren ‘2qugabe 311 erftatten.”

. Die @infchaltung Der ‘Boliaeibehörbe ift auf Deren ‘Zlntrag erfolgt, Da fie es aus verftänb=

helfen ©rünben für geboten erachtete, über Die <llrbeiten auf öffentlichem ®runbe mit Qiiiclzficht

“ui Den ‘5erbehr unterrichtet 311 fein.

Die CLlusftellung fämtlicher Qlufgrabefcheine, fei es für erbeiten Der Q3aubeputation, Der 6tabt=

m_all°__fkunft, Der ®aswerlee, Der Raiferlichen Selegraph"enbirektion, Der %"euerwehr, ber (Elek=

irlfiitatswerlze ober Der €ßrivaten, wurbe Drei Götellen, unb war Den 5ngenieurabteilungen Der

B°“Üfimtation‚ Dem ®ielwefen unb Dem SDireletionsbureau Der ©tabtroafferkunft, übertragen.

313uhrenb nach Der @traf3enorbnung nur Der ‘Boli3eibehörbe von Der von Der EBau=

b9Dutation erteilten (Erlaubnis 3ur iiomahme einer Qlufgrabung 9)iitteilung Durch QSor5eigung

Des Qluf9rabefcheines 511 machen war, trat mit Der 3unahme Der Sleitungen im öffentlichen

(grunbe bei immer 5ahlreicheren 2eitungsoertvaltungen Der Ql3unfch hervor, im Sntereffe Der

Ubaltung ihrer 33eitungen gleichfalls 9Jiitteilung über erfolgenbe Qlufgrabungen 511 erhalten.
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SDie @inbettung Der SZeitungen in Den EBoben machte es, namentlich ivweit Die empfinblichen

elektrifchen ®riihte in ßetracht kamen, sur 9iotwenbiglzeit, bei Clluigrahungen im C5traßengrunb Die

betrefienbe 2eitungsbehörbe hiervon in Kenntnis 311 iehen. fliegen einer möglirhit großen ®ilfs=

bereitichait Der ‘Seuerwehr war es außerbem in hohem 9Jiaße wünichenswert, Daß bieie von allen

Qlufgrahungen Kenntnis erhielt, ivweit Durch iolche eine 6traßeniperrung herbeigeführt murbe.

Ilm Dieie Kenntnis 511 erlangen, ianbte bereits vom 3ahre 1873 ab Das %"euerlöichmeien

ieben Sag einen %eamten 5ur Giniichtnahme Der lefgrabungsbiicher an Die betrefienben ‘.Bureaus,

unb Der SBeamte beiichtigte alsbann Die ‘lluigrahungsitellen unb gab Die entiprechenben ‘lln:

weiiungen 3um 6dmß Der Kabel.

®ieies Q3eriahren bewährte iich iebvch nicht, inbem Die ‘2lufgrahungen in vielen %ällen bereits

erfolgt waren, wenn Der beaufiichtigenbe Q3eamte an Drt unb ®telle anlangte.

Sie 3ahlber Selegraphenltahel war Damals noch nicht groß, unb es war 3uniichit möglich,

ein il3er3eichnis berienigen ®traßen aufguitellen, in Denen ‘5euertelegravhenkabel ober Kabel Der

®eutichen ‘Jieichstelegravhie verlegt waren. £Dieies Q3er5eichnis wurbe auf Die Qiiichieite Der

‘lluigrabeicheine gebruth unb auf bieien Der folgenbe Q3ermerli aufgebrurht:

„©oll Die Qlufgrabung in einer Straße itattiinben, in Der ein Kabel Der ‘.Reichs= ober Der %euer=

telegraphie liegt (iiehe umitehenbes fl3er5eichnis), io iit vor SBeginn Der ‘2luigrahung Dieier (Erlaubnis

ichein am 3entralbureau Des %euerlöirhrveiens 3ur Kenntnisnahme unb ‘llbitempelung vorgu5eigen.”

®en angeitellten Der ‘Boli3ei, Der Q3aubeputation ober Des %euerlöichweiens itanb Das ‘Kecht

an, von Den ‘llufgrahenben Die %oraeigung Des <21ufgrahet'cheines 311 verlangen.

(€ntiprechenb Der 3unahme Der $elegravhenleitungen in Den ®traßen mußte Das 23er5eichnis

von 3eit an Seit erweitert werben.

‘llher nicht nur Die Suhl Der 2eitungen wud)s, ionbern auch ihre ‘llrt.

EDas %orhanbeniein von Qiohrpoitleitungen veranlaßte Das Kaiierliche Selegraphenamt im

3ahre 1891, Das Griuchen aus5uiprechen, Daß auch ihm von ‘llnigrabungen in 6traßen mit

folchen Sleitungen Kenntnis gegeben werbe. $)ieiem (Eriud)en wurbe baburch entivrod)en, hai;

Die betrefienben 9Jiitteilungen ieitens Der ©auptfeuerwache telephoniich übermittelt wurben

%orgekommene 23eichäbigungen an Den (5asrohren ließen es erforberlich ericheinen, Daß in

{füllen, in Denen bei Den ‘llufgrabungen ®asleitungen freigelegt wurben, hiervon Dem EBeleuchtungäe

weien telegraphiich Kenntnis gegeben wurbe.

im Der 3wiichenaeit waren 5ahlreiche %eleuchtnngsltabel in Den 6traßen verlegt worben

®ies bebingte eine ‘lluinahme berienigen 6traßen in Das i!3er5eichnis, in Denen ivlche Kabel lagen.

59a Die Suhl bieier Kabel it'cinbig wuchs, namentlich in Der inneren 6tabt, 6t. ®eorg 1mb

6t.‘13anli halb keine ©traße mehr ohne Q3eleuchtungskahel war, in war man ge5wungen, Die

QSorichriit aui3unehmen:

„6oll Die ‘Zluigrahung in Der inneren 6tabt, 6t. (Beorg ober ®t.‘ßauli itattiinben, {D W

außerbem vor SBeginn Der ‘llufgrabung bieier Grlaubnisichein am SBureau Der (Elektrizitätsmflk?

aur Kenntnisnahme unb ‘Zlbitemvelung vor5u5eigen."

®ie Qieliiitigung Des ",ßublileums Durch Die Q30richrift, Den Qluigrabefchein vor Q3eginn ber

Qluigrabung bei Den hamburgiichen @Iektri3itiitswerleen, bei Der ©anptfeuerwache unb bei Der

3uitänbigen ‘Boli5eiwache aur leitemvelung vorauaeigen, wurbe allmählich in groß, Daß weitere

‘Zlntriige von 2eitungsverwaltungen auf $or5eigung Der Qlufgraheicheim auch an ihren baum;

hureaus abgelehnt unb Daß auf eine anberung Der unleiblid) geworbenen Q3erhiiltnifie gri0ml9"

werben mußte.

®ie Slöiung wurbe in Der 6chafiung einer 3entralitelle am 3entralburear't Des 3ngenieurlü?ien5

gefunben, Der alle ausgeitellten ‘llufgraheicheine mit5uteilen iinb.

EDieie 6telle iii mit Den ein5elnen hamburgiichen 2eitungsverwaltungen iowie mit ”|“

(Elektriaitiitswerken unb Dem Sjauvtferniprechamt Durch eine Selegraphenleitung verbunben- 9“
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3entralftelle ift mit einer $ernbruchanlage (©hftem ©iemens unb balslee) ausgerüftet, unb iebe

eingelne angefchlofferie il$ertoaltungsftelle hat einen fchreibenben telegraphifchen Gmpfangsapparat,

bnrch ben an ben oerfchiebenen @mpfangsftellen bie $elegramme in 3eilenbruclc übermittelt“

werben. S))?ehrmals am Sage, 5ur5eit adhtmal, mirb ber thalt fämtlicher eingegangener

‘!lufgrabefcheine ben ein5elnen 6tellen telegraphifch burch eine ber 931af®inenfchreiberinnen ber

€chreibftube bes 3ngenieurmefens übermittelt.

®er (ßebeapparat befteht im eingelnen aus bem $ernbruciier mit @Iektromotorbetrieb unb

9111f®luf3lzlemmerbrett für ben (Empfänger (welche Seite in boppelter Qlu5fertigung oorhanben

finb), aus einem 3entralaufbau mit Qiiickroanb, ‘.Eifchplatte unb 11nterfchrank 3nr ‘Zlnfnahme

5meier ‘llkhumulatorenbatterien von je 24 iBolt‚ aus einem Slabefchalter 5um mechfelfeitigen 2aben

Der beiben %atterien ufw. 5)ie (Empfangsapparate finb bie fogenannten %örfenempfönger mit

®emichtsbetrieb.

Sie ®efamtkoften haben betragen:

$euerlöfchmefen. 1400 9)iarle, aufgerbem jährliche 11nterhaltungsltoften 50 9Jiarle

®tabtroafferltunft 1600 „ „ „ „ 50 „

€Beleuchtungsmefen. .. 2000 „ „ „ ‘ „ 50 „

@lektriaitiitsmerke .. . 2200 „ „ „ „ 50 „

fiberpoftbirelttion 420 „ „ . „ „ 20 „

$aubeputation ..... 450 „ „ „ „ 20 „

2lnlagekoften 8070 93iarli 240 93iarle

Sn biefem 23etrage finb bie Roften be5 (Siebeapparates mit 2500 93iarle unb bie ber ein5elnen

Gmpfangsapparate mit ‘2iusnahme besienigen ber Dherpoftbirektion mit ie 250 9)iark ent=

halten. 311 ben $erbinbnngsleitungen finb in ber .f)anptfache oorhanbene %enerroehrleabel

nermenbet morben.

®ie Qlufgrabefcheine enthalten: _

1. ben Siamen bes ‘Zlufgrabenben,

2. 6traf3e,

3. nähere 33age nach .5ausnummer ober ‘Bla5begeühnnng,

4. ‘2lngabe, ob bie 2lufgrabung im $uf5roeg, in ber %ahrbahn ober in beiben erfolgt,

5. “Sag, an bem bie Qlufgrabung erfolgen foll,

6. ert ber 2lrbeit, für bie bie ‘Zlufgrabung erfolgt.

Siach (€inrirhtung biefer ‘2lnlage ift es nunmehr nur nötig, bag berienige, ber einen ‘llufgrabe=

f(hein löfen will. fich ben C-öchein in ber betreffenben $ngenieurabteilung ausftellen unb ihn an

Ö?Y 5uftünbigen ‘Boli3eimache abftempeln läf3t. 8ehte ?Ibftempelung ift erforberlich, weil burd)

bie 6trafgenorbnung von 1902 bie Genehmigung ber ‘2qugrabungen im öffentlichen ©runbe ber

%Uliöeibehörbe übertragen ift.

<2_[Ufier burch bas Sngenienrmefen werben iegt nur noch von bem 23nrean bes ©trom= unb

®üienbaues für ben bortigen ®efchiiftsbereich unb für unauffrhiebbare 2lrbeiten miihrenb bes

‘Bnreaufchlnffes feiten5 ber 6tabtroafferlmnft Qlufgrabefcheine ansgeftellt. 5)ie <llufgrabungen

bes ®trom= unb .5afenbaus (täglich eine bis zwei) werben telephonifch ber 3entralftelle mit=

geteilt unb von hart mit ben iibrigen weitergegeben.

®l€ 2lnlage ift im ‘3ebrnar 1911 in iBetrieb genommen morben unb hat bisher am 3nfrieben=

W gearbeitet.

\_$€rmeibung mehrfacher ‘Zlufgrabungen. 5)ie cAlnfgrabungen werben bebingt Durch bie

bilflfiterarbeiten felbft, aufgerbem burd) bie ftete 3unahme ber im 6trafgengrunbe verlegten

{"}? au oerlegenben 2eitnngen. @ierburch ift es unoermeiblich, baf3 bie ‘llnfgrabnngen gegen

Where Seiten bebeutenb angenommen haben unb noch annehmen; ift bod) in einer ®rofgftabt
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neben ber %erlegung neuer Sleitungsarten ftänbig mit ber (Erfegung abgängiger 2eitungen

ober ihrer Qluswechflung gegen größere 311 rechnen. Sie Klagen finb entfprechenb ber hierburch

bebingten größeren %eläftigung fowohl ber ‘llnlieger, befonbers ber 2abeninhaber, als auch

ber gefamten Q3ewohnerfchaft geftiegen; namentlich werben fie oeranlaßt burch bus wieberholte,

fcheinbar unniiße ‘llufbrechen ber C5traßenoberflöclnn.

9er Rlageruf‚ baß bie ‘2lufgrabungen im öffentlichen 65traßengrunbe planlos unb anfcheinenb

wieberholt nacheinanber erfolgen, ift auch in .85amburg ertönt unb ertönt, wenn auch unberechtigt,

heute noch, obgleich im 53aufe ber legten $ahr5ehnte biefe %rage immer eingehenber behanbelt

unb geregelt worben ift. ®iefe 9iegelung ift fehr fchwierig, unb ber befte ‘}3lan wirb nicht

felten baburch oereitelt, baß unoorhergefehene, bis bahin unbekannte Q3ebiirfniffe burch Q3erlegung

neuer 2eitungen ober Rahel 311 befriebigen finb, beren ‘)qufchub fo fchwere wirtfchaftliche 9iach=

teile im ®efolge haben würbe, baß biefen gegenüber bie mit ieber ‘Bflafteraufreißung oerbunbene

11nbequemlichkeit unb bie ‘]3flaftererneuerungskoften nicht ins ©ewicht fallen. ‘2luch plößlich

auftretenbe ©chäben an ben Sleitungen, beten ‘Zlusbefferung nicht aufgefchoben werben kann,

können ben heiten <]3lan über ben ©aufen werfen.

‘Die 3eitweilig gehegte .Sjoffnu‘ng, bie Qlufgrabungen burch ®erfteflung unterirbifcher ®iinge

(f. biefen 58anb, ‘21bb.265, (5.154) gang oermeiben ober boch wefentlich einfchränken an können,

hat fich nicht erfüllt. Sie (firbauung folcher 2eitungsgänge erforbert 5u hohe Roften, fie ift

insbefonbere in .Sjamburg mit feinen 5ahlreichen %afferläufen unb im .5inblick auf bie 3u=

nehmenben llntergrunbbahnen nicht burchführbar.

flSor 3nangriffnahme ieber größeren ‘Bflafterarbeit wirb ben fiimtlichen 2eitungsoerwaltungen

entfprechenbe 9)titteilung gemacht, fo baß biefe ihre ‘Zlbfichten unb 913iinfche be5üglich ihrer

<erbeiten in jebem (Ein3elfalle rechtaeitig geltenb machen können.

um bie burch bie Qlufgrabungsarbeiten entftehenben Q3eläftigungen nach EUiöglid)kdt 311

befchr'cinken, tritt nach Q3ebarf eine %eamtenkommiffion 5ufammen, bie aus Q3ertretern bes

5ngenieurwefens ber %aubeputation, bes ‘.Beleuchtungswefens, bes 3nfpektorats ber elektrifchen

EBeleuchtung, ber $etriebsinfpektion ber 6tabtwafferkunft, ber ‘Boli5eibehörbe, bes %euerlöffh=

wefens, ber Raiferlichen £)berpoftbirektion unb ber ®traßeneifenbahngefellfchaften befteht.

Sie ‘llufgabe biefer Rommiffion ift es», auf ein möglichft einheitliches 3ufammenarbeiten ber

oerfchiebenen Q3erwaltungen hinauwirken. 3u biefem 3weck werben im <Zlnfange iebes 5ahres

von ben eingelnen Q3erwaltungen bie im laufenben 3ahre beabfichtigten <13flafterarbeiten, 2eitungfv

oerlegungen ober @rgän5ungen unb anberungen an ben ®traßenbahnanlagen bem 5ngenietlr:

wefen aufgegeben. ‘lllle geplanten erbeiten werben, burch %arben unterfchieben, in einem

überfichtsplan aufammengetragen, ber fomit erkennen läßt, in welchen ®traßen unb von welchen

23erwaltungen gleichaeitig ‘erbeiten beabfichtigt werben. .

‘21n 35anb biefes ‘ßlanes werben in gemeinfchaftlicher %efprechung bie 6traßenarbeiten erörtert

unb bie 3nangriffnahme ber oerfchiebenen ‘llrbeiten wirb au beftimmten 3eitpunkteu vereinbart.

2eiber ift es nicht immer möglich, biefen erbeitsplan burch3ufiihren, ba bie glatte ®ul'£h

führung von einer fehr großen ‘Zln5ahl von llmftänben beeinflußt werben kann. ‘les folche iinb

außer ben bereits oorftehenb angeführten au nennen: bie 913itterungsoerhiiltniffe, 5ur $erfiigüflfl

ftehenbe ‘2luffeher unb <llrbeiter, oerfchiebener 3eitpunkt ber ‘.Bewilligung ber ‘erbeiten, ETiichtitme=

haltung von 53ieferungsoertriigen, nachträgliche iBiinfche von 23ehörben, ‘llrbeitseinftellungen ulm.

®urch bie ‘ZIrbeiten ber Rommiffion ift eine gute ‘Jiegelung biefer außerorbentlich wichtigen

unb fdywierigen $rage erreid)t worben. (Eine gleichaeitige Qlusfiihrung aller oor3unehmenben

2eitungsarbeiten kann jeon nicht erfolgen, ba 5. 23. eingehenbe 11nterfuchungen ergeben haben,

baß eine gleich3eitige %erlegung ber 913affer= unb ®asleitungen, wie folche oftmals burd) bi?

.?)erftellung von <llfphaltpflafter in älteren @traßen erforberlich wirb, weber aus technifchen, noch

aus wirtfchaftlichen (Söriinben empfehlenswert ift.


